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Alexander Bay

Von: Johannes Mueller

Gesendet: Montag, 3. Juni 2024 07:09

An: siemtje.moeller@bundestag.de

Betreff: Problematik Biogasanlagen - Rückforderung

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Sehr geehrte Frau Möller, 
Liebe Siemtje, 
 
vielen Dank noch einmal für Deinen Besuch bei uns im Hause am vorangegangen Freitag! Dieser Austausch ist 
für uns immer sehr wertvoll und wir sind dankbar, für Dein o#enes Ohr. Das ist nicht selbstverständlich, auch 
weil wir wissen, dass dein Kalender so massiv gefüllt ist. 
 
Du hattest uns gebeten, die beschriebene Rückforderungsproblematik der Biogasanlagen in zwei bis drei 
Sätzen zu umreißen, damit Du diese Gedankengänge konkreter greifen kannst und sie so auch verwenden 
kannst. Dem kommen wir gerne nach: 
 
Konkret ging es im hier beschriebenen Fall um eine Biogasanlage mit 500 kW in der Flexfahrweise, wo neben 
dem Stromverkauf eine Gärtnerei mit über 30 Arbeitsplätzen mit Wärme versorgt wird. Es steht eine 
Rückforderung von über 600.000 € seitens der EWE im Raume – das Ganze kurzfristig. Damit wäre die 
Insolvenz besiegelt. 
Dieser Problemfall betri#t jedoch nicht nur diese Biogasanlage, sondern auch diverse weitere im Land, sodass 
hier ein großes "Anlagensterben" erwartet wird. 
 
Hintergrund ist hier eine fehlende Zertifizierung nach der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung. Die 
notwendigen Voraussetzungen erfüllen die Biogasbetreiber, das ist hier nicht die Frage – umso ärgerlicher ist 
es, dass das Gesetzesverfahren nach aktuellem Stand keine Möglichkeit vorsieht, hier nachträglich dieses 
Zertifikat nachzuweisen. Im Grunde geht es nicht nur um die Existenz der Gesellschaften, sondern letztlich 
auch um die Bereitstellung von Flexibler Erneuerbarer Energie – Hier kann nur Biogas unabhängig von äußeren 
Witterungseinflüssen Energie erzeugen und sogar in einer gewissen Flexibilität und ist damit sowohl der 
Windenergie als auch der Solarenergie ein Stück voraus. Damit dieser Exitus verhindert werden kann, bedarf 
es einer Gesetzesänderung. Vorschläge hierzu liegen bereits auf dem Tisch – die Rückforderungstermine sind 
oftmals bereits überschritten, sodass die Betreiber nur mit Rückendeckung ihrer Kreditinstitute die Ho#nung 
in eine politische Lösung setzten – sollte diese nicht kommen, kann man von diversen Insolvenzverfahren 
ausgehen. 
 
Insofern sollte bezüglich der Biogasanlagen und einer fehlenden Zertifizierung auch hier gesetzlich 
nachgebessert werden. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die positiven Änderungen für 
Biogasanlagen im Solarpaket I ausgeblieben sind. Wir pochen daher auf ein Solarpaket II und auf eine 
entsprechende gesetzliche Regelung, um das Anlagensterben (auch bundesweit) zu verhindern.  
  
Liebe Siemtje, wir sind sehr dankbar, dass Du Dich diesem Thema annehmen wirst – wir wissen das sehr zu 
schätzen. 
 
Schöne Grüße aus Wittmund 
Johannes 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Johannes Müller 
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Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der beabsichtigte 
Empfänger sind, werden Sie gebeten, diese E-Mail zu löschen. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte 
Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet. 
  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the deliberate receiver, you are 
asked to extinguish this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is 
strictly forbidden. 
 
 


